
Satzung

des Schützenvereins Warmsen e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

L. Der Verein führt den Namen ,,Schützenverein Warmsen e.V.", Er ist in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Walsrode eingetragen.

2. Er hat seinen Sitz in Warmsen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

L. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird insbesondere

verwirklicht durch:

a) die Pflege und Förderung des Schießsports nach den Regeln des Deutschen

Schützenbundes.

b) die Förderung der sportlichen und allgemeinen Jugendarbeit.

c) die Ausrichtung von Vereinsmeisterschaften und Teilnahme an weitergehenden
Meisterschaften.

d) die Wahrnehmung weiterer Aufgaben, sofern dem Satzungszweck entsprechend.

2. Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral.

§ 3 Gemeinnützigkeit

1,. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Absch n itts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordn u ng.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

4. Die lnhaber von Amtern sind ehrenamtlich tätig. lhnen werden auf Antrag lediglich die im

lnteresse des Vereins erwachsenden Auslagen erstattet.

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an die Gemeinde Warmsen, die es unmittelbar und ausschließlich

zur Förderung des Sports zu verwenden hat.


